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Das Wichtigste in Kürze 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

Das BMF hat die amtlichen Sachbezugswerte für Mahlzeiten und neue Pauscha-

len für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten bei Dienstrei-

sen ins Ausland bekanntgemacht. Die Werte gelten ab dem 01.01.2016.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH 

 

 

 

 

Susanne Weber Kersten Weißig 

Steuerberaterin Steuerberater 
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1. Sachbezugswerte ab 01.01.2016 

Zum 01.01.2016 werden die amtlichen Sachbezugswerte für Mahlzeiten auf fol-

gende Beträge erhöht: 

 

 Mittag- oder Abendessen  3,10 € (bisher 3,00 €) 

 Frühstück  1,67 € (bisher 1,63 €) 

 

Die Sachbezugswerte gelten für  

 Mahlzeiten, die der Arbeitgeber arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt 

an seine Mitarbeiter abgibt (z.B. Kantinenmahlzeiten, Essenschecks), 

 Mahlzeiten, die Mitarbeiter während einer auswärtigen beruflichen Tätig-

keit vom Arbeitgeber oder auf Veranlassung des Arbeitgebers von einem 

Dritten erhalten (arbeitgebergestellte Mahlzeiten) und deren Preis 60 € 

(inkl. USt) nicht übersteigt  

 arbeitgebergestellte Mahlzeiten im Rahmen einer doppelten Haushalts-

führung, deren Preis 60 € (inkl. USt) nicht übersteigt 
BMF - Schreiben vom 09.12.2015, Az. IV C 5 – S 2334/15/10002 

 

Auch für Unterkünfte ist ein amtlicher Sachbezugswert festgelegt. Er beträgt in 

2016 unverändert monatlich 223 €. Ist der Unterkunftswert nach Lage des Einzel-

falles unbillig, kann die Unterkunft auch mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet 

werden, falls dieser geringer ist. Im Gegensatz zur Unterkunft ist eine Wohnung 

eine in sich abgeschlossene Einheit von Räumen, in denen ein selbständiger 

Haushalt geführt werden kann. Der Wert einer freien oder verbilligten Wohnung 

ist grundsätzlich mit dem ortsüblichen Mietpreis zu bewerten. 
8. Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung, BGBl. I, 2075 

 

2. Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Über-

nachtungskosten bei Auslandsdienstreisen 

Mit Schreiben vom 09.12.2015 hat das BMF die neuen Pauschalen für Verpfle-

gungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten bei Dienstreisen ins Aus-

land und doppelten Haushaltsführungen im Ausland bekanntgemacht. Die neuen 

Pauschbeträge gelten ab dem 01.01.2016. Sie sind aus der Anlage ersichtlich.  

 

Für die in der Übersicht nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende 

Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines 

Landes gilt der für das Mutterland geltende Pauschbetrag. 

 

Der Pauschbetrag bestimmt sich nach dem Ort, den der Mitarbeiter vor 24 Uhr 

Ortszeit zuletzt erreicht, liegt dieser Ort im Inland, gilt der letzte Tätigkeitsort im 

Ausland.  

 

Daher ist bei eintägigen Reisen in das Ausland stets der Pauschbetrag des letz-

ten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend. Bei mehrtägigen Reisen in das Aus-

land gilt für den Anreisetag die Verpflegungspauschale des Orts, den der Mitar-

beiter vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht hat, für den Rückkehrtag gilt die Ver-
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pflegungspauschale des letzten Tätigkeitsorts im Ausland. Dies gilt auch bei 

mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten. Für Zwischentage gilt jeweils der  

Pauschbetrag des Ortes, den der Mitarbeiter vor 24 Uhr Ortszeit erreicht.  

 

Beginnt der Mitarbeiter am Tag der Rückreise gleich eine neue (ein- oder mehr-

tägige) Auswärtstätigkeit, bekommt er nach Auffassung der Finanzverwaltung die 

Verpflegungspauschale nur einmal, und zwar den höheren Betrag. 

 

Beispiel 

Der Mitarbeiter kehrt am Dienstag von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit in 

Straßburg zu seiner Wohnung zurück. Nachdem er Unterlagen und neue Klei-

dung eingepackt hat, reist er am selben Tag zu einer weiteren mehrtägigen Aus-

wärtstätigkeit nach Kopenhagen weiter und erreicht Kopenhagen um 23.00 Uhr.  

Lösung 

Die Verpflegungspauschale für den Rückreisetag von Straßburg würde 32 € und 

für den Anreisetag nach Kopenhagen 40 € betragen. Da für einen Kalendertag 

nur eine Verpflegungspauschale steuerfrei bleiben darf, kann dem Mitarbeiter für 

den An- bzw. Abreisetag nur die höhere Verpflegungspauschale von 40 € steuer-

frei gezahlt werden.  

 

Die Kürzung der Verpflegungspauschale für arbeitgeberveranlasste Mahlzeiten 

ist tagesbezogen, d. h. von der für den jeweiligen Reisetag maßgebenden Ver-

pflegungspauschale (für eine 24-stündige Abwesenheit) vorzunehmen. Dies gilt 

unabhängig davon, in welchem Land die jeweilige Mahlzeit zur Verfügung gestellt 

wurde. 

 

Fortsetzung des Beispiels 

Der Mitarbeiter hat am Dienstagmorgen vom Arbeitgeber veranlasst im Hotel ein 

Frühstück erhalten. Weitere Mahlzeiten wurden nicht gewährt.  

Lösung 

Wegen der Gestellung des Frühstücks in Straßburg ist die steuerfrei gezahlte 

Verpflegungspauschale Kopenhagen von 40 € um 12 € (20 % der Verpflegungs-

pauschale Kopenhagen von 60 € für 24-stündige Abwesenheit) auf 28 € zu kür-

zen. 

 

Die Pauschalen für Übernachtungskosten sind nur in den Fällen der Arbeitgeber-

erstattung anwendbar. Für den Werbungskostenabzug muss der Mitarbeiter die 

tatsächlichen Übernachtungskosten nachweisen. Dies gilt entsprechend für dop-

pelte Haushaltsführungen im Ausland. 

BMF - Schreiben vom 09.12.2015, Az: IV C 5 - S 2353/08/10006 :006 
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